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“...Auch eine Heranziehung der Beihilferichtlinien scheidet aus, da sie nicht die Wiedergabe 
der in der Praxis üblichen Vergütungssätze für die Behandlung von Privatpatienten sind. Da 
der beihilfeberechtigte Patient gegenüber dem Arzt bzw. dem Krankengymnasten als 
Privatpatient auftritt, scheint es auch ausgeschlossen zu sein, dass sich der Leistungserbringer 
bei der Festlegung seiner Vergütung an den Beihilfesätzen orientiert...” 

  


